
 

 
 
 

 

Information gemäß § 16 und § 21 Trinkwasserverordnung 

Verwendung von Zusatzstoffen zur Aufbereitung des Trinkwassers 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

entsprechend den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (§ 16 und § 21 TrinkwV) informieren wir Sie 

hiermit über den Einsatz von Zusatzstoffen in unserer Trinkwasserinstallafion. 

 

Zur Sicherung der Wasserqualität und zum Schutz der Leitungen vor Korrosion sowie Kalkablagerungen setzen 

wir in unserer Trinkwasseranlage den Zusatzstoff Quantophos Cu2 der Firma BWT ein. 

Produktinformationen: 

- Produktname: Quantophos Cu2 

- Hersteller: BWT AG, Walter Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Österreich 

- Verwendung: Korrosionsinhibitor zur Trinkwasseraufbereitung 

- Hauptbestandteile: Polyphosphate, Natriumhydroxid (2,5–10 %), Natriumcarbonat (2,5–10 %) 

- pH-Wert der Lösung: 12,8 

- Kennzeichnungspflicht: 

  - GHS05 – Gefahr 

  - H314 – Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 

 

Der Zusatzstoff ist gemäß § 11 Trinkwasserverordnung durch das Umweltbundesamt für den Einsatz in 

Trinkwasserinstallafionen zugelassen. Die Zugabe erfolgt kontrolliert und in sehr geringer Konzentrafion, sodass 

die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung jederzeit eingehalten werden. 

 

Die Verwendung erfolgt im Rahmen der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.). Eine regelmäßige 

Wartung der Dosieranlage ist sichergestellt. 

Sicherheit und Umwelt: 

Quantophos Cu2 gilt in der Anwendungskonzentrafion als schwach wassergefährdend (WGK 1). Eine direkte 

Belastung von Umwelt oder Nutzern besteht nicht. Dennoch biften wir, bei Rückfragen zur Anwendung oder bei 

Bedenken jederzeit mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Bei weiteren Fragen oder wenn Sie Einsicht in das Sicherheitsdatenblaft nehmen möchten, kommen Sie bifte auf 

uns zu.  
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